
16 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

19. 5~ 1970 

Regierungsvorlage 

. Bundesge,setz vom XXXXXXXXXX 
über die. Errichtung eines Bundesm:iniste­
riums für Wissenschaft; Forschung und Kunst 
und über die Neuordnung des Wirkungs-

bereiches einiger Bundesministerien 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 

Anderung der Bezeichnung des Bundesministe­
riums für Verkehr und verstaatlichte Unterneh­

mungen 

§ 1. Das Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen erhält die Be­
zeichnung "Bundesministerium für Verkehr". 

Abschnitt 11 

Errichtung eines Bundesministeriums für Wis­
senschaft, Forschung und Kunst 

§ 2. Zur Besorgung der Geschäfte der obersten 
Bundesverwaltung, die sich aus dem im § 3 fest­
gesetzten Wirkungsbereich ergeben, wird das 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst errichtet. 

§ . 3. Der Wirkungsbereich des! Bundesministe­
riums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
umfaßt 

1. die grundsätzliche Planung sämtlicher For­
schungsvorhaben des Bundes sowie des Einsatzes 
von Bundesmitteln für Zwecke der Forschung, 

2. die in§ 4 genannten Aufgaben in dem Um­
fang,. in dem sie das Bundesministerium für Wis­
senschaft, Forschung und Kunst vom Bundes­
kanzleramt, vom 'Bundesministerium für Unter­
richt 'beziehungsweise va"m Buridesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie übernimmt, 

3. die in.§ 6 genannten Aufgaben. 
, . 

§ 4. Das Bundesministe,rium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst übernimmt aus dem Wir­
kungsbere~ch' des 

1. Bundeskanzleramtes die Angelegenheiten 
der Koordination' auf dem .Gebiete der For-
schung; . _ 

2. Bundes~inisteriums für Unterricht 
a) unbeschadet d~~ Bestimmung des § 5 die 

Angelegenheiten der Wissenschaften, insbe­
sondere der wissens'cP.aftlichenForschung 
und Lehre; dazu . gehören insbesondere die 
Angelegenheiten der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hochschulen sowie anderer 
wissenschaftlicher Anstalten und' For­
schungseinrichtungen einschließlich. der 
österreich ischen ,Akademie: der.' Wissen­
schaften sowie der wissenschaftlichen 
Bibliotheken, und' des wissenschaftlichen 
Dokumentationswesens, die Angel~gen­
heiten der wissenschaftlichen Berufsausbil­
dung,' der studentischen Int~x:essenvertre­
tung und der Studienbeihilfen und Stipen-

. dien .. die Förderung des Baues. von' Studen~ 
t:enh~imen sowie die Angelegenheiten der 
wissenschaftlichen Sammlungen und Ein-
richtungen, i . 

b) die Kunstangelegenheiten; daiugehören 
insbesondere die Angelegenheiten derbil­
denden und darstellenden Kuns'c ,und, der 
Musik sowie der Literatur,' derkün.~tl~­
rischen und kulturellen ,Sammlul1gen und 
Einrichtungen .einschließHch . der Bundes­
theater, die Angelegenheiten des Denkmal­
schutzes, der .. Künstlersozialvers{cher:u.ng, 
der Kunstschulen', 'der künstlerischen:Aus­
stellungen des Bundes, des Verlagswesens 
sowie künstlerischer Filmangelegenheiten, 

c) die Vorbereitung von Staatsverträgen oder 
sonstigen v<?lkerrechtlich'en Rechtsgescl:täf­
teri aUf dem' Gebiete der Wissensehaft, 
Forschung und: Kunst so~ie der technischen 
Hilfe als Ausbildungs-und Beratungshilfe 
in diesen Bereichen sowie Maßnahmen zur 
innerstaatlichen: I)u'rchfühning von Staats­
verträgen und '. sonstigen völkerrechtlichen 

< Rechtsgescliäftenauf den genannten Ge-
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2 16 der Beilagen 

biet'en, soweit' es sich' hiebei nicht :um' ·völ­
kerreChdicheoder außenpolitische Fragen 
handelt, 

d) die Angelegenheiten der österreichischen 
Kulturinstitute und sonstigen kulturellen 
Institutionen im Ausland, 

e) die Angelegenheiten, deren Besorgung auf 
Grund des Forschungsförderungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 377/1967, dem Bundesministe­
rium für Unterricht obliegt, sowie 

f) die Angelegenheiten der wissensmaftlichen 
und künstlerismen Stiftungen und Fonds. 

3. Bundesministeriums für Handel, Gewerbe 
und Industrie die Angelegenheiten, deren Be­
sorgung auf Grund des Forsmungsförderungs­
gesetzes dem Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie obliegt, rilit der Maß­
gabe, däß dem Kuratorium und dem Präsidium 
des Forschungsförderungsfonds der gewerblichen 
Wirtsmaft je ein Vertreter. der Bundesministe­
rien für 'Haridel, Gewerbe und Industrie, für 
Bauten und Technik, für Finanzen und für 
Wissensmaft, Forsmung und Kunst sowie drei 
Vertreter des Fonds zur' Förderung der wissen­
schaftlimen Forschung . mit beratender Stimme 
angehören; 

. § 5. Der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forschurig Und K~nst hat in, den Angelegen­
heiten des§ 4·Z. 2 lit. a im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Unterricht vorzugehen" 
soweit es sich um die Vorbereiturig und Erlas­
surig von Verordnungen handelt. 

§ 6.(1)' Der Bundesminister für Wissenschaft, 
Forsmung und Kunst" hat bei der grunds ätz­
li~heri Planung (§ 3 Z.' 1) auf Sathgebiefen, die 
in, den Wirkungsbereim eines anderen Bundes­
ministers fallen,' auf dessen VorsChläge,' Bedacht 
zu nehmen und im Einvernehmen mit diesem 
vorzugehen. 

(2) Soweit 'der Bundeskanzler oder ein anderer 
BuncleslTIinister!m'Rahmen seines Wirkungs­
bereimes, Verwaltutigsgescliäfte auf dem Gebiete 
der Forschung besorgt, hat er im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister, für Wissenschaft, For­
sChung tlndKunst vörzügehen, soweit dadurm 
Fragender grundsätzllchen Planung (§ 3 Z. 1) 
beruhrt ' werden.' 

Abschnit't ,III 

Xnderung; .des ' Wirkungsbereiches ,des. Bundes­
ministeriums für Auswät:"iige A'ngelegenheiten, 

§:i. (1) Soweit im § 4 und im folgendeiinichts 
/ anderes bestimmt ist, obliegt dem Bundesministe­

rium für, Auswärtige Angelegenheiten unbe­
srnatlet der Zuständigkeit des 'Bundesministe­
riums für Untetridit:beziehungsweise des Bun­
desministeriunis.für Wissenschaft; Forschung 

und Kunst zur Besorgung, der. ihnen obliegenden 
Sachaufg.rben· im Bereich der inneren Verwaltung 
die Besorgung der Geschäfte der obersten Bun­
desverwaltung 

a) in den Angelegenheiten der ).mlturellen 
Auslandsbeziehungen, 

b) in den Angelegenheiten der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und 
sonstiger zwischenstaatlicher Organisa­
tionen und deren Gliederungen auf dem 
Gebiete der kulturellen Angelegenheiten 
und der V:erkehr mit diesen. 

(2) Die V6rbereitung von Staatsverträgen oder 
sonstigen völkerrechtlichen Rechtsgesmäften· auf 
dem Gebiete der Erziehung und des Sports so­
wie der, technischen l:J;ilfe als Ausbildungs- und 
. Beratungshilfe "in, dies,enBereichen sowie Maß­
nahmen zur, i!1nerstaatliCh~l1.Durchführung von 
Staatsverträg,en. und sOJ;ls.tigen völkerrechdidl~n 
Rechtsgescttäften, aufdieselTI Gebiet obliegt je­
dom dem Bundesministerium für Unterricht. 
soweit es sich hiebe i nicht' um völkerrechtliche 
oder außenpolitische Fragen handelt. 

(3) Soweit die Bestellung von Kulturattaches 
oder Kuliurdten. bei bestimmten österreichischen 
Vertretungsbehörden im :Ausland vorgesehen ist, 
sind diese vom Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten im Einv:ernehmen mit dem 
Bundesministe~ für WissensChaft, Forschung und 
Kunst zu bestellen und abzuberufen. Die Dienst­
und Fad~aufsicht sowi~ das Wei~ungsrC;!chi gegeh.­
über den Kulturattad1fs, oder Kulturräten übt 
der Bundesminister' für Auswärtige Angelegen­
heiten iin Einv,errtelimen ,mit dem BundeslPini­
ster für: Wissenschaft; Forschung und, Kunst aus. 

A bs' c hni t:t 1\( 
Ä.nderung des" Wirku'ngsbereiches des Bundes­
kanzleramtes' iil'den 'Angelegenheiten' verstaat­

lichter Industrieunternehmungen 

§'S. (1) Das' BIJudeskantleramt übemimmt aus 
dem Wirkungsbereich des, bisherigen Bundes­
ministeriums für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen 

a) die i~ § 26,Abs.; 1 des Bundesges~tzes vom 
25. Mai 19~6,. :BGBt Nr.JO, lli:>er die Er­

. richtung . eines Bundesmini~te~iums tur 
Bauttm tmd: 'Teclfriik und. iiber die Neu­
ordhuhg' de~ .Wirkungsbe~eidles elmger 

'Bundesmi,nisterien ,genanilten Aufgaben 
" mit Au~nah1TIe der'AusUbring der'Antep~­

reChte :desBundes an 'der, Ersten Do'iiilu-
Dainpfsehiff~hrtsgesdlsehaft Wien:; 

b) die Aufgaben 'auf .Grund des öIG:'Gi!setzes 
BGBL Nr. 23/1967,. in der. Fassung de; 
ÖIG-Gesetz-Novellel969,BGB1Nr.. 47/ 
19?0 ;'dievom Bundesminister' für Ve~kehr 
und verstaatlichte, Unternehrtiurigen (auf 
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16 der Be,~l;agen 3, 

Grund dieser Bestimmung wahrzunehmen­
den Aufgaben werden vom Bundeskanzler 
ausgeübt; 

c) die Aufgaben auf Grund des Bergbauför­
derungsgesetzes 1968, BGBL N r. 17, 

d) die Entsendung eines Vertreters in den 
gemäß § 6 Abs. 3 des Ausfuhrförderungs­
gesetzes 1964, in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. 195/1967 beim Bundes­
ministerium für Finanzen eingerichteten 
Beirat. 

(2) Die Wirtschaftskommission, die' gemäß 
§ 14 Abs. 2 Z. 3 des Betriebsrätegesetzes, BGBL 
Nr. 97/194!"in Verbindung mit§ 4 Abs. 2 des 
B~ndesgesetzes vom 16. pezember 1949, ~GBL 
Nr. 24/1950; iiber: die Auflösung v,on Bundes­
ministerien und die Neuordnung des Wirkungs­
bereiches einiger Bundesminisi:erie~ für die' in 
§4 Abs. 1 Z. 2 dieses Bundesgesetzes genannten 
Betriebe gebildet worden ist, ist, beim "Bundes­

'kanzleramt einzurichten. Der B~ndeskanzler hat 
den Vorsitz in dieser Kommission z~ f~hr~n.· 

A b s c ,h n i t t V 

Smiu~b~stimmung~n ' , 

§ 9. (1) Die den Personals~ä~den "der Bund~~­
ministerien fü,r Unterricht und für Handei, Ge­
werbe und Industrie angehörigen Bundesbedien­
steten, die ausschließlich oder überwiegend mit 
Angelegenheiten befaßt sind, die nach Ab­
schnitt II riunme~r irtden Wirkungsbereid1 des 
neuerrichtetenBundesministetiums • fUt Wissen­
schaft, Forschung und Kunst fallen, wer~en mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in den 
Persl=malstand des neuerrichteten Bundesministe­
riums für' Wissenschaft, Forschung und Kun~t 
übernommen. ,,' , . " , 

(2) Die 'dem Personalstand . des' bisherigen 
Bundesministeriums für Verkehr und verstaat­
lichte Unternehmungen angehörigen Bundes­
be.diensteten" die ausschließlich oder, überwiegend 
1111t ,Angelegenheiten befaßt sind,' 4ie nach Ab­
schnitt IV nunmehr in' den, Wirkungsbereich des 
~undeskanzleramtes fallen, ,werden mit, dem In­
krafttret~n dieses: BUndesgesetzes in 'den Perso­
nalstand des Bundeskanzleramtes übernomme~. 

(3) Der Bundesminister für Unter~icht beiie­
hungs~eise ,der Bundesrriiriiste'r fU;Handel Ge­
werbe und Industrie hat mit Bescheid' f~stiu~ 
stellen, welche Bundesbediensteten ausschließlich 
oder überwiegend mit' Angelegenheiten befaßt 
waren, die, nach Abschnitt 11 nunmehr in den 
Wirkungsbereich des, neuerrichteten Bundesmini~ 
steriums für Wissenschaft,'Forsd1Urig und .Kunst 

, '. . 

fallen. Der Bundesminister für Verkehr hat mit 
Bescheid festzustellen, welche Bundesbediensteten 
ausschließlich oder überwiegend mit Angelegen­
heiten befaßt waren, die nach Abschnitt IV nun­
mehr in den Wirkungsbereich des Bundeskanz­
leramtes fallen. Die in den Absätzen 1 und 2 
verfügte übernahme von Bundesbediensteten in 
den Personalstand des Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst beziehungs­
weise des Bundeskanzleramtes, wird mit Red1ts­
kraft dieser Feststell\l.ngsbescheide wirksam. 

(4) Den gemäß Abs. 1 in den Personalstand 
des neuerrichteten Bundesministeriums für Wis­
senschaft, Forschung und Kunst und den gemäß 
Abs. 2 in den Personalstand des Bundeskanzler­
:amtes übernommenen Bediensteten ist eine Ver­
'wendung (Funktion) zuzUweisen, die ihrer bis­
herigen Verwendung (Funktion) zumindest 
.gleichwertig ist. DieBes~immungen des' § '67}~:b­
sätze 4 bis 8 der Dieristpragmatik inder 'Fassung 
der . Dienstpragmatik-Novelle 1969" ~GBl.' 
Nr, 148, bleiben unberührt. ' ' 

§ 10. § 9 Absätze 1, 3 und4, soweit er § t1 
lAbs. 1 des Gesetzes StGBl.Nr. 139/1918 zum 
Gegenstand hat, und Ahs. 5,sowie§ 10 des 
Bunde~gesetzes vom 25. Mai 1966 über die Er­
richtung eines Bundesministeriums für Bauten 
und Tedmik und über die Neuordn~ng des 
Wirkungsberei4tes einiger Bundesministerien 
werden aufgehoqen. 

,§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesge-, 
setzes ,sind betraut: , , , ' 

.a) hinsichtlich des Abschnittes I der Bundes" 
minister für Verkehr; 

'b) hinsichtlich des § 6 jeder Bundesminister 
entsprechend' seinem Wirkungsbereich", im 
übrigen hinsichtliCh des Abschnittes H der 
Bundesminister für' Wissenschaft, For": 
~chungund Kunst; 

c) hinsichtlich des Abschnittes III der Bundes­
minister für Auswärtige' Angelegenheiten 
im Einvernehmen' mit den Bundesmiriistern 
für .Unterricht u~!i fiirWi~senschaft; Fot-
schung und Kunst;' , 

d) hinsichtlich, des Abschnittes IV, der Bumies­
kanzler; 

e) hinsichtlich des Abschnittes V derB\1ndes­
kanzler und die Bundesminister für l.)nter" , 
richt, für Handel, Gewerbe und Ind,\lstrie;, 
für Verkehr, für Auswär!:ige Angelegen­
heiten sowie für, Wissenschaft, Forschung 

'und Kunst entsprechend ihrem Wirlplngs~ 
bereich. 
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16 der BeilaMn 

Erläuternde Bemerkungen-

I. 

Allgemeines 

'Pie ·.große Bedeutung, .die Forschung und 
Kulturgeradf; in der Gegenwart in allen Be­
relche~ . des . Lebens für die Entwicklung der 
Menschheit, . insbesondere des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens, und die neuen Erkenntnisse 
von Wissenschaft und Technik für die Mensch­
heitbesitzen, ist gerade im Atomzeitalter unver­
kennbar. 'Die überkommenen Formen der 
wissenschäftlichen ForSchung drohen immer 
mehr zu veralterh. Gesellschaft, Politik, Technik 
unä Wissenschaft slhd heute mehr denn je von 
besonderer' Dynamik geprägt und stellen damit 
den'Einzelmenschen und auch den Staat vor 
immer neue Probleme. Die Welt ist durch die 
Erkenntnisse der modernen Technik immer 
kleiiü:r geworden. Die Wissenschaft' ist immer 
mehr in den Dienst der Zweckbestimmung ge­
treten.Der starke Einfluß der Naturwissen­
schaften hat die Methoden von Wissenschaft und 
Forschung. gewandelt. Besonders die Wirtschaft 
ist· mehr denn je -,-wenn sie im internationalen 
Wettkampf bestehen. will - unmittelbar von 
der· Forschung abhängig. Die· Forschungsarbeit 
ist nicht mehr scharf nach Grundlagenforschung, 
angewandter Forschung und allgemeiner tech­
ni$ch.~rEntwicklung zu trennen, wiewohl sich 
diese -:Begriffsbestimmungen in der. internatio­
nalen Sprache allgemein ,eingebürgert haben. Die 
Grenzen sind vielmehr fließend geworden. 

, Diese' Erscheinungen bedingen eine stärkere 
staatliche Koordinierungstätigkeitund zusam­
menfassende Planung hinsichtlich der forschen­
den Tätigkeit auf Gebieten, die der Staat gemäß 
den ihm 'vom Gesetzgeber gestellten Aufgaben 
zu besorgen h",t; Freilich darf eine solche Tätig­
keit'grundsätzlich planender Art und der Ko­
ordinierung nicht so weit gehen, etwa die Frei­
heit der Wissenschaft und Forschung, die Privat­
initiative oder die jedem Sachgebiet immanenten 
Forschungsaufgaben zu beeinträchtigen und 
dieses für die Menschheit so bedeutsame Tätig­
keitsfeid zugunsten des Staates oder eines ein­
zelnen Ressorts zu monopolisieren. 

Die eingangs dargestellten Erscheinungen 
mögen der unmittelbare Anlaß für eine Reihe 
von Staaten gewesen sein, besondere oberste 
Zentralstellen einzurichten, denen die grund­
sätzliche Planung staatlicher Forschungstätigkeit 
und ihre Koordinierung anvertraut ist'.' Für 
Staaten mit föderalistischer Organisation mag' 
noch der Umstand mitspielen, daß dem Ober­
staat vielfach eine umfassende Gesetzgebungs­
zuständigkeit auf dem Gebiete der Wissenschaft, 
Forschung und des Erziehungswesens, insbeson­
dere des Hochschulwesens, fehlt, wie dies zum 
Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland der 
Fall ist. 

11. 

Errichtung des Bundesministeriums für Wissen­
schaft, Forschung und Kunst 

Der hiemit vorgeschlagene' Entwurf emes 
Bundesgesetzes über die' Errichtung eines Bun­
desministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst und über die Neuordnung des Wirkungs­
bereiches einiger Bundesministerien geht ·von 
den im allgemeinen Teil dargelegten überlegun­
gen aus, und zwar: 

a) Das Schwergewicht des· Wirkungsbereiches 
des neu errichteten Bundesministeriums s'oll bei 
der grundsätzlichen' Planung und Koordinierung 
der Fotschungdes Bundes sowie des Einsatzes 
von Bundesmitteln für Forschungszwecke liegen; 
Gerade in kleineren Staaten, deren' finanziellen 
Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind, ist der 
effiziente Einsatz staatlicher Mittel zur Akzele­
rierung von Wissenschaft ,und Forschung beson­
ders geboten. 

b) Da jedwedes. staatliches Handeln auf einer 
Reihe von Verwaltungsgebieten . die Entwicklung 
einer forschenden Tätigkeit·· gebietet, hat jede 
.oberste Zentralstelle des Bundes im Rahmen der 
Gesetze sich in den Dienst dieser Aufgabe zu 
stellen. Der vorliegende Entwurf beabsichtigt 
nicht, etwa diese jedwedem Verwaltungs gebiet 
immanente Forschungskomponente aus dem be­
treffenden Sachgebiet herauszulösen und bei dem 
neu zu errichtenden Bundesministerium zu kon-
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zentrie~en. Er strebt ,lediglich die Koordinierung 
an, was sowohl in § 4 Z. 1 als in § 6 zum Aus­
druck gebracht wird. Hinsichtlich der dem Bun­
desministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst obliegenden grundsätzlichen Planung der 
Forschungsvorhaben des Bundes und des Ein­
satzes von Bundesmitteln für Forschungszwecke 
hat dieses auf Vorschläge' des sachlich zuständi­
gen Bundesministeriums Bedacht zu nehmen und 
im ,Einvernehmen mit diesem vorzugehen, so­
weit sich diese Planung auf Forschungsvorhaben 
auf Sachgebiete erstreckt, die in den Wirkungs­
bereich eines anderen Bundesministeriums fallen 
(vgl. §6 Abs. 1). Durch diese Regelung wird 

, sichergestellt, daß die Initiative der Fachministe­
rien ,in Forschungsangelegenheiten ihrer Sach­
gebiete gewahrt bleibt. 

c) Der Freiheit der Wissenschaft, Lehre und 
Forschung im Sinne, des Art. 17 des Staatsgrund­
gesetzes über ,die allgemeinen Rechte der Staats­

,bürger soll ebensowenig wie der Privatinitiative 
des einzelnen. -von grundrechtlichen über-
legungen her bestimmt - durch die vorgeschla­
gene Erric;htung eines eigenen Bundesministe­
riums Abbruch geschehen. 

Da, aber insbesondere die Hochschulen, wie 
'schon ihr Name Universitat zum Ausdruck 
bringt, vornehmlich Stätten der Forschung sind, 
scheint es angebracht, die Angelegenheiten der 
Wissenschaft einschließlich der Hochschulen bei 
dem neu zu' errichtenden Bundesministerium zu 
konzentrieren (vgl. § 4 Z. 2 lit. a). 

d) Um vor allem die staatliche' finanzielle 
Forschungsförderung'wirkungsvoller zu gestal­
ten, schlägt der Entwurf vor, nicht nur die 
g~ndsätzliche Planung des Einsatzes von Bun­
desmitteln für Forschungszwecke beim Bundes­
ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst zu konzentrieren, sondern auch die ge­
mäß dem Forschungsförderungsgesetz, BGBl. 
Nr., 377/1967, bisher zwischen dem Bundesmini­
sterium für Unterricht und dem Bundesministe­
rium für Handel, Gewerbe, und Industrie ge­
teilte Aufsicht über die mit diesem Bundesgesetz 
erdchteten heiden Forschungsförderungsfonds in 
der Hand eines einzigen Bundesministeriums zu 
vereinigen (vgl. § 4 Z. 2 lit. e und Z. 3). Im 
Interesse einer wirkungsvollen Veitretung der 
Anliegen des Gewerbes und der Industrie in den 
Organen des Forschungsförderungsfonds der ge­
werblichen Wirtschaft sieht § 4 Z. 3 vor, daß das 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und' 
Industrie auch weiterhin im Kuratorium und 
Präsidium dieses Fonds vertreten bleibt. 

e) Ein weiteres Anliegen des Entwurfes ist es, 
die mit Wissenschaft und Forschung eng ver­
flochtenen kulturellen Angelegenheiten, soweit 
sie der Bund zu besorgen hat, bei dem neu zu 
errichtenden Bundesministeri:um ,mit den Auf~ 
gaben der Wissenschaft und ·Forschung in einer 

Hand zu vereinigen. Demgemäß sollen aus dem 
bisherigen Bereich des Bundesministeriums für 
Unterricht auch die künstlerische,n Angelegen­
heiten, wie sie in § 4 Z. 2, lit.b, d undf Uin~ 
schrieben sind, in den Wirkungsbereich, des neu 
errichteten Bundesministeriums übertragen wer­
den. 

In diesem Zusammenhang sei zur Vermeidung 
von Unklarheiten noch darauf hinzuweisen, daß 
das Bundesministerium .für Wissenschaft, For­
schung ~nd Kunst nur für jene kulturellen An~ 
gelegenheiten zuständig sein w~rd," die bi~hei 
vom Bundesministerium für Unterricht wahrzu­
nehmen waren. Demgemäß werden etwa durch 
§ 4 Z. 2 lit. f wissenschaftliche' und künstlerische 
Stiftungen und Fonds,' die in die Zuständigkeit 
der Länder fallen; nicht berührt. Die' auf dem 
Gebiete des Schul-, Erziehungs- <und'Kultus-' 
wesens, bestehenden Stiftungen' und Fonds ver­
bleiben beim Bundesministerium für Unterricht: 

'Weiters sei zur Vermeidung:vonUnklarheiten 
ebenfalls noch festgehalten, daß sich ,die in§ 4 
Z. 2 lit. b erwähnten Angelegenheiten der Bun­
destheater nicht auf, den Bau und die' feuer­
polizeilichen Maßnahmen der Bundesiheater be­
ziehen. Diese 'Agenden fallen als zum Bauwesen 
einschließlich des staatlichen Hochbaues gehörend 
gemäß § 3 Abs. 1 Z. 1 des Bundesgesetzes BGBt 
Nr. 70/1966 in die Zuständigkeit des Burides­
ministeriums für Bauten und Technik. . 

III. 

Zuständigkeit des Bundesministeriums für Aus­
wärtige Angelegenheiten für die kultur~llen Aus-, 

landsbeziehungen 

Der Entwurf schlägt im Sinne der erstmalig 
mit dem Bundesgesetz vom 22. Juli 1959, BGBt' 
Nr. 172, über die Errichtung eines Bundesmini~ 
steriums für Auswärtige' Angelegenheiten er~ 
reichten Konzentration der auswärtigen Ange­
legenheiten in einem eigenen BundesministeriUin 
für Auswärtige Angelegenheiten für das Gebiet 
der obersten Bundesverwaltungin Angelegen­
heiten der kulturellen Auslandsb,eziehungen die 
Wiederherstellung dieses, Konzeptes vor. Ent­
sprechend internationalen Vorbildern obliegt so­
mit die Vorbereitung und unbeschadet Art. ,16 
B.-VG. die innerstaatliche Durchführung, 'von 
Staatsverträgen und sonstigen völkerrechtlichen 
Rechtsgeschäften dem .nach der Sachaufgabe zu­
ständigen Fachministerium, das sind die Bundes­
ministerien fÜr' Unterricht beziehungsweise für. 
Wissenschaft, Forschung und Kunst je nach ihrem, 
Wirkungsbereich. 'Die Verhandlung von Staats~ 
verträgen, die Vertretung und der Verkehr nach 
außen in diesen Sachen' kommt dem Bundes~ 
'ministerium für Auswärtige Angeleg~nheiten 
(vgl. § 4 Z. 2 lit. c sowie § 7) zu. . ' 
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J~ies~R.eg~lung bedingt die Aufhebung des § 9 
4.J)~ätie" furi,a 3, Teile des Absaizes4 und des 
A&sa.tzcs 5 sowie des § 10. des Bundesgesetzes 
voro25. M,ai 1966,BGBI.Nr, 70(~gl. § 10). 

. Die Stellung der österreich ischen UNESCO­
Kommission wird als eine . rein innerstaatliche 
Angelegenheit durch die in § 7 Abs. 1 lit. b ge­
troff,ene Regelung nicht berührt. 

."'.1 1 '1"'- ,., .'." -. 

IV. 

{)b~ttragung ron Angelegenheiten verstaatlichter 
IriduSirieun,ternehmungenaufdas Bundes-

: .. " : ','" . 'karizleramt ' 

Mit der in Abschnitt IV vorgeschlagenen Rege­
IVQg knüpft der Entwurf an eine Lösung an, 
q~n~rs~malig mit dem Bundesgesetz vom 11. Juli 
l~~(;,~GBL Nr. 134, über die Errichtung eines 
BUl1pesl11i:l)isteri~ms für· Landesverteidigung und 
qie: N~J.10rdnung des Wirkungsbereiches einiger 
Bundesministerien (§ 3 dieses Gesetzes) eingelei­
tetund dann mit dem Bundesgesetz vom 22. Juli 
1959, BGBl. Nr. 173 (§ 1 dieses Bundesgesetzes) 
fortgesetzt worden ist. Diese Regelung zielt dar­
auf .ab, im Interesse einer Koordination auf wirt­
schaftspolitischem Gebiet die Angelegenheiten 
der versta'atlichten Industrieunternehmungen und 
die vorn. Bund gemäß dem. OIG-Gesetz wahrzu~ 
nehmenden A.ufgaben wiederum dem Bundes­
kanzler zu iibertragen. Diese Aufgaben sind im 
wesentlichen im § 26 des Bundesgesetzes vom 
25. Mai 1966, BGBI. Nr. 70, über die Errichtung 
eines Bundesministeriums für Bauten und Tech­
nik und über die Neuordnung des Wirkungs­
ber,eicheseiniger Bundesministerien auf den 
B,W~qes'1linis~et: für Verkehr und verstaatlichte 
Unternehmungen übertragen worden. 

§ 8, der die übertragung der Angelegenheiten 
verstaatlichter Industrieunternehrriungen in den 
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes zum 
Gegenstand hat, knüpft daher an diese Bestim­
mung an (§ 8 Abs. i lit. a), überträgt die bisher 
vom Bundesminister flir Verkehr und verstaat­
lichte Uinernehmungen auf Grund des GIG-Ge­
setzes :tu besorgende'tl Aufgaben auf den Bundes­
kan:?ler (§ 8 Abs. 1 lit. b) und überträgt weiters 
Aüfgaben tlach dem Bergbauförderungsgesetz 
19M! und dem AusfuhrförClerungsgesetz 1964, 
die bisher vom Bunclesministerium für Verkehr 
undverstaatlkhte . Unternehmungen besorgt 
wurden, auf 'das Bundeskanzleramt (§ 8 Abs: 1 
lit. c 'und 'lit. d). ' 

ßei ~en,im § 8 Abs. 1lit. cerwähnten Auf­
g~be~ ii~ch qem Bergbauförderungsgesetz l %8 
h~!1~elte~ . s!Ch Um Mitwirkungsrechte an der 
Vergabe der f~r qie Sicherung des Bestandes und 
~rD~qung vOn; Stillegungen von Betrieben des 
K()hlen- Und Buntmetallerzbergbaues ·im jeweili-

.ieri .Bl.\nde~fil1anzgesetz vorgesehcmen Kredite. 
. Die MIttel 'der :a~rgbauförderung werden fast 

ausschließlich für Bergbilubetriebe der in der An­
lage zu~ OIG.-Ges.etzangeführten Untern~h­
mungen verwendet. Es scheint daher angezeigt, 
diese Mitwirkungsrechte auf das Bundeskanzler­
amt zu übertragen, das jetzt für die genannten 
Unternehmungen zuständig sein soll. 

§ 8 Abs. 1 lit. d sieht vor, daß an Stelle ,eines 
Vertreters des Bundesministeriums für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen das Bundes­
kanzleramt einen Vertreter in den gemäß §6 
Abs. 3 des Ausfuhrförderungsgesetzes 1964 ein­
geridlteten Beirat zur Begutachtung von An­
suchen um Haftungsübernahmen im Sinn der 
§§ 1 und 2 leg. cit. entsenden soll, um detl teil­
weise überwiegenden exportorientierten verst.aat­
lichten Unternehmungen weiterhin eine' ent­
sprechende Vertretung in diesem Beirat zu 
sichern. 

Diese Anderung im Wirkungsl?ereich. des bis­
herigen Bundesministeriums für Verkehr und 
verstaatlichte Unternehmungen bedingt auch eine 
Anderung seiner Bezeichnun'g, die i.m § 1 des 
Entwurfes vorgeschlagen wird,. Nadl diesem 
Vorschlag soll das bisherige Bundesministerium 
für Verkehr und verstaatlichte Unternehmungen 
nunmehr die Bezeichnung "Bundesministerium 
für Verkehr" erhalten. Für die Wahl dieser Be­
zeichnung war die überlegung maßgebend, daß 
dieses Bundesministerium bereits des öfteren 
umbenannt wurde, was mit nicht geringfügigen 
Kosten und der materiellen Derogationzahl~ 
reicher Rechtsvorsdlriften verbunden ist. Um 
weitere Umbenennungen im Falle. neuerlicher 
Kompetenzänderungenzu vermeide'1, soll dieses 
Ressort nunmehr die erwähnte Bezeich'1ung er­
halten, die nicht nur den wesentlichen Agenden 
dieses Bundesministeriums Rechnung trägt, son­
dern auch dem allgemeinen Sprachgebrauch eQ.t" 
spricht. 

V. 
Bildung des Personalstandes de~' Bundesministe­
riums für Wissenschaft, FQrschung und Kunst 
sowie Veränderung im Personalstand anderer 

Bundesministerien 

Durch die im § 9 vorgeschlagene Regelung' sol­
len die durch die Neuerrichtung eines Bundes­
ministeriums für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst erforderlich werdenden Maßnahmen zur 
Bildung des Personalstancles des neu zu 'errich­
tenden Bundesministeriums getroffen' werden. 
Die hiebei angestrebte Konstruktion läßt sich 
nicht nur von Interessen der Verwaltungsverein­
fachung leiten, sondern dient vornehmlich der 
Wahrung der Interessen der von der Obernahme 
betrqffenen Bundesbediensteten, wie sie in der 
Dienstpragmiltik in der Fassung der Dienst­
pragmatik-Novelle 1969; BGBl. Nr. 148, gesetz-. 
lich verankert sind (vgl. insbesondere § 9 Abs .. 4). 
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Entsprechendes gilt für die zwischen dem bis­
herigen Bundesministerium für Verkehr und 
verstaatlichte Unterilchmungen' und dem Bun­
deskanzleramt mit Abschnitt IV des Entwurfes 
verfügte Änderung' des Wirkungsbereiches dieser 
bei den Bundesministerien. 

Im Interesse der Rechtssicherheit sieht § 9 
Abs. 3 vor, daß dur'ch Bescheid festzustellen ist, 
auf welche Bundesbediensteten die Verfügung 
des § 9 Abs. 1 und 2 im einzelnen Anwendung 
findet. Die Zuständigkeit zur Erlassung dieser 
Bescheide wird jenem BundesministeI:ium über­
tt:agen, dessen Personalstand die betreffenden 
Bundesbediensteten bisher angehört haben. Diese 
Regelung ist durch die, überlegung bestimmt, 
daß, diese Bundesministerien am besten zu beur­
teilen vermögen, ob ein bestimmter Bundes­
bediensteterbisher ganz oder überwiegend mit 
Angelegenheiten befaßt war, die auf Grund 

'dieses Entwurfes in den Wirkungsbereich des 
Buridesministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst beziehungsweise des Bundeskanzler­
amtes übergehen sollen. 

Abschließend sei in diesem Zusammenhang 
noch festgehalten, daß die gemäß § 9 Abs. 1 und 
2 verfügten Maßnahmen keine Versetzung im 
Sinne des, § 67 Abs. 1 der Dienstpragmatik dar­
stellen. 

VI. 

FinanzieUe Auswirkungen 

Zu den finanziellen Auswirkungen des vor­
liegenden Entwurfes ist für das Finanzjahr 1970 
folgendes auszuführen: 

Da der Personalstand des neu zu errichtenden 
,Bundesministeriums sich im wesentlichen aus 
Bediensteten zusammenzusetzen hat, die zum 
Wirkungsbereich des' neu zu errichtenden Bun­
desministeriums gehörigen Aufgaben in dem bis­
her hiefür zuständig gewesenen' Bundesministe­
rium besorgt hahen, wird dadurch - abgesep.en 
von Mehraufwendungen, die mit dem Dienst um 
die Person des Bundesministers zusammenhän­
gen - keine Vermehrung von Dienstposten und 
des Personalaufwandes für das Jahr 1970 ein­
treten. 

'Was den Sachaufwand (ohneZweckaufwand) 
betrifft, so wird es 'wesentlich davon abhängen, 
wie die räumliche Unterbringung des neu zu er­
riChtenden Bundesministeriumsendgültig gelöst 
werden kann. Für den Augenblick soll der Stand­
ort des neu zu errichtenden Bundesministeriums 
im Bundesministerium für Unterricht sein. 

Soweit Aufwendungen gemäß dem Bundes­
gesetz vom 29. Feber 1956, BGBI. Nr. 57, über 
die Bezüge der Mitglieder des Nationalrates und 
des Bundesrates, bestimmter oberster Organe der 
Vollziehung und des Präsidenten des Rechnungs-

hofes in der derzeit gelteil,d~n Fassungdurch:die 
Bestellung eines Bundesministers' für Wissert~ 
schaft, Forschung und Kunstentst~lien' werden., 
sollen diese Aufwendungen durch Einsparungen, 
die infolge derPersonaluni'on in der Person, des 
Bundesministers für soziale Verwa:ltung und 
Vizekanzlerseintreten, ausgeglichen werden; 

Der Gesetzeniwurfsieht davon ab,eirieR.'~ge­
lung vorzuschlagen, wie sie im § 7 des Ilmtdes­
gesetzes BGEl Nr. 172/1959 für die Einrlcht\lIig 
eines' gemeinsamen Buchhaltungs- und Reth­
nungsdienstes sowie einer gemeinsamen Einfauf­
Und Abgangstelle des Bundeskanzleramtes mit 
dem Bundesministerium für Auswärtige Artge­
legenheiteri vorgesehen war. Eine s,olche Rege­
lung wurde, so wie bereits artläßlich der. ErUs­
sung des BundesgesetzesBGBL Nr. 70/1966, an­
gesichts der jedem' Bundesminist'er für sein :Buri­
desministerium zustehenden inneren Organi­
sationsgewalt, für entbehrlich erachtet. Es ist be­
absiditigt, dem Beispiel, der Bundesmiriistei'ien 
für Handel, Gewerbe und Industrie und für Bau­
ten und Technik folgend; gewisse Abteiliti:tgeh 
und Hilfseiririchtungen für das Bundesrrtiniste­
rium für Unterricht und das neu errichtet:e B~n­
desmiriisterium für Wissenschaft, Forsd:ltlIig und 
Kunst gemeinsam zu fiihren. ' 

VII; 

Ergebnis des Begu~achtungsverfahrens' 
. . . . 

Die Bundesregierung hat bereits in' ihrer' am 
27. April 1970 vor dem Nationalrat abgegebe­
nen Erklärung auf die dringliche Notwendig­
keit hingewiesen,. die Forschungspolitik auf eine 
völlig· neue Basis zu stellen. Vciraussetiung dafür 
bildet der ebenfalls in der· Regierungser klärung 
vom 27. April 1970 angekündigte vörIiegende 
Gesetzentwurf. Im Hinblick. auf die bringlii:h~ 
keit dies'er Maßnahmen mußte die den' :dariiit 
befaßten Stellen' eingeräumte Begutachtungsftist 
verhältnismäßig kurz bemessen werden. Unge­
achtet· dieser kurzen, Frist, hat das Begutachtungs­
verfahren eine Fülle von VorsChlägen und 'Arf~ 
rf'gungen ergeben, die die Bundesregierimg be: 
müht war~ in dem vorliegenden Gesetzeni:~i.irf 
zu berücksichtigen.' 

Eine positive Aufnahniefand der Gesetzent­
wurf unter anderem insbesondere beim' Rech­
nungshof, dem österreiehischenArheiterkam.:. 
mertag und den Ämte'rn der Burgeiiländischen 
und der Wiener' Landesregierung. Auch' di~Stel~ 
lungnahme des Rektorates der Univer'sität Wien 
kann positiv bewertet werden. 

Eine grundsätzliche Ablehnung hat der Gesetz­
entwurf im Zuge des Begutachtungsverfahrens 
bei der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft, der Präsidentenkonferenz der Landwirt­
schaftskammern österreichs und den Ämtern 
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der Niederi;isterreichischen, der Salzburger, der 
Steiermärkischen und der Tiroler Landesregie­
rung erfahren." 

. Die genaimten Stellen haben sich insbesondere 
gegen die geplante Errichtung eines Bundesmini­
steriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
ausgesprochen und dagegen einerseits verwal­
tungsökonomische überlegungen vorgebracht 
und darauf hingewiesen, daß die bestehende Ko­
ordinierungskompetenz des Bundeskanzleramtes 
zur Erreichung des Zieles einer koordinierten 
Forschungspolitik des :Bundes ausreiche. Gegen 
die Herausnahme der Angelegenheiten der Hoch­
schulen aus dem Wirkungsbereich des Bundes­
minister~ums für Unterricht wurde geltimd ge­
macht, daß damit eine zusammenfassende Be­
handlung des gesamten Bildungswesens und eine 
einheitliche Bildungspolitik beeinträchtigt werde. 
Dieses zuletzt genannte "Argument hat sich auch 
die österreiChische Hochschülerschaft zu eigen 
gemacht, die· aus diesem Grund den vorliegenden 
Gesetzentwurf ebenfalls abgelehnt hat, obwohl 
sie gegen die Idee der Errichtung eines eigenen 
Forschungsministeriums grundsätzlich keine Ein­
wendungen. hat. Die Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft im besonderen hat sich gegen 
die überführung des Forschungsförderungsfonds 
der gewerblichen Wirtschaft in den Wirkungsbe­
reich des neu zu errichtenden Bundesministe­
riunis mit der Begründung ausgesprochen, daß 
dadurch die notwendige enge Zusammenarbeit 
dieses Fonds mit der Wirtschaft und der Indu­
strie gefährdet werde. 

" "Gegen die ang{!strebte Konzentrierung der An­
gelegenheiten der verstaatlichten Industrieunter­
nehinungen beim Bundeskanzleramt wurde ein­
.gewendet, daß. :damit . "eine weder notwendige, 
noch wünschenswerte Verlagerung der Schwer­
.punkte für die Behandlung von Wirtschaftsange­
legenheiten von den bestehenden Wirtschafts­
ministerien auf das Bundeskanzleramt einträte. 

. Zu den Einwendungen gegen die Errichtung 
eines neuen Bundesministeriums ist zu sagen, 
daß .gerade in einem Kleinstaat wie österreich 
eine heute . mehr denn je wichtige Intensivierung 
der Forschungstätigkeit im Hinblick auf die sehr 
beschränkten finanziellen Mittel österreichs eine 
bessere Koordination der staatlichen f'orschungs­
tätigkeit und des Einsatzes s.taadicher Mittel für 
Forschungszwecke gebietet, wenn Fehlleistungen, 
Doppelgeleisigkeiten und andere Erscheinungen 
vermieden werden sollen, die für die Entfaltung 

einer zielstrebigen Forschungstätigkeit hemmend 
sein müssen. 

Gerade an dieser' effektiven Grundsatzent­
scheidung für staatliche Tätigkeiten auf diesem 
Gebiet hat es bisher zum Teil gemangelt. 

Da die wissenschaftlichen" Hochschulen immer 
mehr Stätten der Forschung werden und sein 
sollen, auf die nimt verzichtet werden kann, 
scheint es systemgerecht, auch die Hochschulen 
dem neu zu errichtenden Bundesministerium zu 
unterstellen, ohne daß hiedurch die einheitliche 
Bildungspolitik geschmälert würde. 

I 

Den Einwendungen der Bundeskammer der 
gew'erblichen Wirtschaft gegen die Herausnahme 
der Zuständigkeiten hinsichtlich des Forschungs­
förderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft .aus 
dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Handel, Gewerbe und Industrie versucht der 
Gesetzentwurf dadurch Rechnung zu tragen, daß 
dieses Bundesministerium auch in Hinkunft im 
bisherigen Umfang in den Organen (Kuratorium 
und Präsidium) des Forschungsförderungsfonds 
der gewerblichen Wirtschaft vertreten bleiben 
soll. 

Den Argumenten gegen die geplante Konzen~ 
trierung der Angelegenheiten der verstaatlichten 
Industrieunternehmungen beim Bundeskanzler~ 
amt kann entgegengehalten werden, daß die Be­
fugnisse von Organen des Bundes gegenüber ver­
staatlichten Unternehmungen sich seit der Schaf­
fung des\ ÖIG-Ges.etzes. und" insbesondere der 
Novelle hiezuvornehmlich auf die Vertretung 
des Bundes als Gesellschafter in der Hauptver­
sammlung der österreichischen Industrieverwal~ 
tungs AG. beschränken, während die nach dem 
Gesellschaftsrecht sonst gegenüber den verstaat­
lichten Industrieunternehmungen wahrzuneh­
menden Funktionen teils vorn Aufsichtsrat und 
Vorstand der Holding AG., teUs von Organen 
der Tochtergesellschaften auszuüben sind. Die 
Funktionen der Hauptversammlung der Hol­
ding-Gesellschaft sind gemessen" an den Funktio­
nen aller anderen: Organe nach dem Aktienrecht, 
insbesondere in bezug auf die wirtschaftliche 
Seite, von geringerer Bedeutung. 

Abschließend sei .noch bemerkt, daß die Bun­
des-Ingenieurkammer, die Bundeskammer der 
Tierärzte, die österreichische Apothekerkammer 
und das Amt der Vorarlberger" Landesregierung 
sich angesichts der Kürze der Begutachtungsfrist 
außerstande erklärt haben, zu dem' Gesetzent­
wurf eine Außerung abzugeben." 
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